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Das neue Versorgungsrücklagegesetz des Bundes – 
Flaggschiff nachhaltiger Beamtenversorgung*

Dr. Dietrich Westphal, M. Jur. (Oxford)

Mit dem Versorgungsrücklageänderungsgesetz vom 5. Januar 
2017 hat der Bundesgesetzgeber dem Reformbedarf im Bereich 
der Finanzierung der Beamtenversorgung recht weitgehend 
entsprochen. Dies gilt nicht zuletzt mit Blick auf die Entwick
lungen auf den Kapitalmärkten, auf die das Gesetz namentlich 
mit einer beherzten Flexibilisierung der Anlageregeln antwor
tet. Verfassungsrechtliche Zweifel wegen der bis 2024 befriste
ten moderaten Fortführung der 0,2Prozentpunkteabzüge sind 
nach den Maßstäben der Karlsruher Judikatur nicht ange
bracht. Auch in rechtspolitischer Hinsicht vermag die Reform 
grundsätzlich zu überzeugen, zumal unter Nachhaltigkeits
gesichtspunkten. Ob damit alle Möglichkeiten der Zukunfts
vorsorge zugunsten nachrückender Generationen ausgeschöpft 
wurden, bleibt dagegen fraglich. Gleichwohl handelt es sich 
um einen beachtlichen gesetzgeberischen Schritt vorwärts, erst 
Recht im Vergleich zur Situation in den meisten Ländern.

I. Bisherige Entwicklung und Hauptmotiv der 
Neuregelung 

Kurz nach Jahresbeginn trat das Gesetz zur Änderung des 
Versorgungsrücklagegesetzes und weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften (VersRücklÄndG) in Kraft 1. Es verfolgt den An-
spruch, die Altersversorgung der Beamten des Bundes nach-
haltiger und damit zukunftsfester zu machen 2. Hierbei handelt 

es sich erst um die zweite Reform des Versorgungsrücklage-
gesetzes nach dessen Schaffung vor fast 20 Jahren. Dem liegt 
folgende Entwicklung zugrunde.

1. Bisherige Entwicklung: Von der Finanzierung aus 
Steuermitteln zur (partiellen) Fondsfinanzierung

Alle Gebietskörperschaften Deutschlands stehen in der Pflicht, 
die Altersversorgung ihrer Beamten zu gewährleisten 3. Es ver-
wundert nicht, dass dies mehrere Jahrzehnte allein mit Steu-
ermitteln geschah. Erst in den 90er Jahre brach sich die Er-
kenntnis Bahn, dass insbesondere der starke Stellenzuwachs im 
Öffentlichen Dienst und die demographischen Veränderungen 
die Kosten der Altersversorgung derart steigern werden, dass 
eine reine Finanzierung aus Steuermitteln nicht mehr vermit-
telbar sein würde 4.

a) Versorgungsrücklage (1999)

Der Bund reagierte hierauf zunächst mit dem Gesetz zur 
Umsetzung des Versorgungsberichts vom 29. Juni 1998 (Ver-
sorgungsreformgesetz 1998) 5. Es enthielt § 14a BBesG und 
damit die Grundlage für die flächendeckende Schaffung von 
sog. Versorgungsrücklagen durch Bund und Länder 6. Beinahe 
gleichzeitig schuf der Bund mit dem Gesetz über eine Versor-
gungsrücklage des Bundes vom 9. Juli 1998 (Versorgungsrück-
lagegesetz – VersRücklG) 7 ein Regelwerk, das namentlich Fra-
gen der Organisation und Mittelzuführung klärte.

Ursprünglicher Zweck der Versorgungsrücklage war, den Bun-
deshaushalt während der im ersten Versorgungsbericht voraus-
berechneten Phasen besonders hoher Versorgungsausgaben be-
reits um das Jahr 2023 herum 8 zu entlasten (vgl. § 3 S. 1 und 2, 
§ 7 S. 1). Dem Bundesministerium des Innern (BMI) wurde die 
Verwaltung dieses „Sondervermögens“ überantwortet (s. §§ 2, 
4, 5 VersRücklG), was nicht mit dem Anlagemanagement 
gleichzusetzen ist (dazu sogleich). Die Rücklage sollte nach 
§ 14a Abs. 1 und 2 BBesG dadurch aufgebaut werden, dass 
ihr bis 2017 insbesondere die „Unterschiedsbeträge“ zugeführt 
werden, die sich aus den Abzügen der 0,2-Prozentpunkte von 
den Erhöhungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge er-
geben würden. Ein erheblicher „Beitrag“ aller Beamten dieser 
Personengruppen zu ihrer eigenen Versorgung sollte geleistet 
und sichtbar werden 9. Gleichzeitig zielten die Prozentpunk-
teabzüge auf eine dauerhafte Absenkung des Besoldungs- und 
Versorgungsniveaus. Durch das Versorgungsänderungsgesetz 
vom 20. Dezember 2001 10 wurde mit § 14a Abs. 3 BbesG eine 
weitere Art von Mittelzuflüssen eingeführt. So werden der 
Rücklage seit 2001 regelmäßig 50 Prozent der Einsparungen 
aus der durch selbiges Gesetz vorgesehenen Absenkung des 
Höchstruhegehaltssatzes von 75 auf 71,75 Prozent zugeführt 11. 

Die Anlage und Verwaltung der Mittel und Erträge der Versor-
gungsrücklage erfolgt durch die Deutsche Bundesbank auf der 
Grundlage von Anlagerichtlinien, die das Bundesministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen erlässt (so noch zusammenfassend § 5 VersRücklG 
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